	Diabetischer Fuß

	Abrechnungsübersicht nach EBM und GOÄ


 
	EBM-Ziffer
	Leistungsbeschreibung
	Honorar (€)
	GOÄ-Ziffer
	Leistungs-legende
	Faktor
	Honorar (€)

	02311
	Behandlung des diabetischen Fußes
Obligat:
Abtragung ausgedehnter Nekrosen der unteren Extremität beim diabetischen Fuß, Überprüfung und/oder Verordnung von geeignetem Schuhwerk – je Bein und je Sitzung
Fakultativ:
Verband
Abrechnungs-ausschlüsse:
Nicht neben den EBM-Ziffern 02300, 02301, 02302, 02313, 02350, 02360, 10340, 10341, 10342, 30500, 30501 abrechenbar.
Im BHF nicht abrechenbar neben EBM-Ziffern 02310, 02312, 07310, 07311, 07340, 10330, 18310, 18311, 18340.
Anmerkung:
Nur abrechenbar, wenn der Vertragsarzt – im Durchschnitt der letzten 4 Quartale vor Antragstellung – je Quartal die Behandlung von mindestens 100 Patienten mit Diabetes mellitus durchgeführt hat und die Qualifikation zur Durchführung programmierter Schulungen für Diabetiker nachweisen kann. Fachärzte für Chirurgie, Orthopädie und Dermatologie können diese Leistung auch dann berechnen, wenn sie die Qualifikation zur Durchführung programmierter Schulungen für Diabetiker nicht nachweisen können.
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	Behandlung einer Wunde, die nicht primär heilt oder Entzündungs-erscheinungen oder Eiterungen aufweist – auch Abtragung von Nekrosen an einer Wunde –
mehrmals abrechenbar
Abtragung ausgedehnter Nekrosen im Hand- oder Fußbereich, je Sitzung
Amb. OP-Zuschlag bei Ziffer 2065
Kompressions-
verband
mehrmaliges Abrechnen möglich,
einfacher Verband
mehrmals abrechenbar (nur bei EMB-Ziffer 2006 nicht bei EBM-Ziffer 2065) 
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